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Ausschreibung 
Niedersächsisches Landesjugendvergleichsfliegen im Segelflug 2026 

 

 

 

Vom 28. August 2026 bis zum 30. August 2026 

Ausrichter: 

SFG Nordholz/Cuxhaven e.V. 
Peter-Strasser-Platz 3 
27639 Wurster Nordseeküste
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Ausschreibung 
Das Landesjugendvergleichsfliegen in Niedersachsen in der Sportart Segelflug ist ein Vorentscheid 
für das jährlich staSindende Bundesjugendvergleichsfliegen. 

Das Landesjugendvergleichsfliegen Segelflug setzt sich aus einem flugsportlichen und einem 
kulturellen Programmteil zusammen. Sollte der flugsportliche Teil aus WiVerungsgründen ausfallen, 
so ist ein AlternaXvprogramm als Ersatz vorgesehen. 

Das Vergleichsfliegen hat zum Ziel, das in der Ausbildung erworbene Können zu vergleichen, 
gegenseiXges Kennenlernen und den Gedankenaustausch der Teilnehmenden und Helfenden aus 
den verschiedenen Lu_sportvereinen untereinander zu fördern. Es ist daher wünschenswert, dass 
neben den PiloXnnen und Piloten auch eine Vielzahl von Begleitern aus allen Vereinen anreist.  
Der fliegerische Vergleich setzt sich aus verschiedenen Elementen der Segelflugausbildung 
zusammen, die den AusführungsbesXmmungen entnommen werden können. Die posiXve 
Bewertung einer vorbildlichen Flugdurchführung soll das Sicherheitsbewusstsein gefördert werden. 
Das Vergleichsfliegen soll weiterhin die Gelegenheit schaffen, auf fremden Flugplätzen Erfahrungen 
zu sammeln. 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an ljvf2026@sfg-nordholz.de. Der Anmeldebogen ist vollständig 
ausgefüllt spätestens bis zum 26.07.2026 zu übersenden. Die pünktliche Anmeldung, sowie die 
Überweisung der Melde-, Camping- und Verpflegungsgebühren bis zum 08.08.2026 sind 
Voraussetzung für die Teilnahme am WeVbewerb. 

Zeitraum der Veranstaltung und wich5ge Termine 

Zeitraum der Veranstaltung: 
28.August 2026 bis 30.August 2026 

Anmeldeschluss: 
26.Juli 2026 

Eingang der Gebühren: 
08.08.2025  
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Programm 

Freitag, 28.08.2026, Anreisetag 
Anreise und Anmeldung ab 12:00 Uhr 
Dokumentenkontrolle ab 12:00 Uhr 
Einweisungsflüge ab 12:00 Uhr (für Flugschüler verpflichtet, für SPL-Inhaber freiwillig) 
Abendessen   18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Eröffnungsbriefing  20:30 Uhr 
Jurorenbriefing  im Anschluss an das Eröffnungsbriefing 

Samstag, 29.08.2026, WeBbewerbstag 
Frühstück   06:30 Uhr bis 08:15 Uhr 
Startaujau abgeschlossen 08:30 Uhr 
Feldbriefing   08:30 Uhr 
Beginn WeVbewerb  09:00 Uhr 
Abendessen   18:00 Uhr bis 19:45 Uhr 
Siegerehrung   20:00 Uhr 
Hallenfete   Im Anschluss an die Siegerehrung 

Sontag, 30.08.2026, Abreisetag 
Frühstück   08:30 Uhr bis 10:30 Uhr 

Teilnehmer 
TeilnahmeberechXgt sind die Mitglieder des Lu_sport-Verband-Niedersachsen e.V., die am 31.10. 
des Jahres das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Es gilt die Einschränkung, dass 
TeilnehmerInnen, die älter als 21 Jahre sind, eine in Deutschland gülXge Lizenz für 
Segelflugzeugführer noch nicht länger als 2 Kalenderjahre besitzen dürfen; SXchtag ist der 
WeVbewerbstag.  

Flugschüler müssen bei Teilnahme den zweiten AusbildungsabschniV mit der C-Prüfung beendet 
haben. Die Flüge müssen dann unter Aufsicht eines Fluglehrers mit einem Schulflugzeug des 
Ausbildungsbetriebes durchgeführt werden. 

Es können maximal 30 Piloten teilnehmen. Ein Verein kann bis zu drei Piloten melden. Wenn mehr 
als 30 Piloten gemeldet werden, behält sich der Ausrichter ein Nachrückverfahren vor. 

Kosten und Bankverbindung 
Die Meldegebühr beträgt mit Startpauschale 20,00 € pro Piloten. Der Kostenbeitrag für Camping und 
Gemeinscha_sverpflegung am Flugplatz beträgt 35,00 € pro Piloten, Helfer und Fluglehrer und ist 
mit der Anmeldung zu entrichten. 
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Sollte eine Unterkun_ im Hotel/Pension erwünscht sein, ist der Teilnehmer für die OrganisaXon 
selbst verantwortlich und hat sicherzustellen, dass er den vorgegebenen Zeitplan einhält. In diesem 
Fall reduziert sich der Betrag für Verpflegung und Camping nicht. 

Alle Beiträge sind möglichst als Verein gebündelt bis spätestens 08.08.2026 auf untenstehendes 
Konto zu überweisen. 

Inhaber: SFG Nordholz/Cuxhaven e.V. IBAN DE61 2415 0001 0000 1011 05  
Name der Bank: SSK Cuxhaven  
Verwendungszweck: LJVF + Pilotenname + Verein + Anzahl Helfer/Fluglehrer 

 

UnterkunH und Verpflegung 
Den Teilnehmern steht ein Zeltplatz mit Stromversorgung zur Verfügung. Unterkün_e in der 
Umgebung können auf eigene Rechnung gebucht werden. Eine anteilige ErstaVung des 
Pauschalbetrages ist in diesem Fall nicht vorgesehen. 

In der Gemeinscha_sverpflegung sind das Abendessen am Freitag, Frühstück, MiVag und 
Abendessen am Samstag, sowie das Frühstück am Sontag enthalten. 

Regeln 
Die AusführungsbesXmmungen sowie die zu fliegenden Übungen entsprechen denen des 
Bundesjugendvergleichsfliegens in ihrer jeweils letzten veröffentlichenden Version. Ein 
Einweisungsstart ist für alle teilnehmenden Flugschüler Pflicht. Lizenzinhabern wird dieser dringend 
empfohlen, ist jedoch keine Teilnahmevoraussetzung. 

Siegerehrung 
Die Siegerehrung erfolgt am Abend des WeVbewerbstages und ist Pflichtveranstaltung für alle 
Teilnehmer. 

QualifikaNon 
Die drei Erstplatzierten Piloten qualifizieren sich zur Teilnahme am Bundesjugendvergleichsfliegen. 
Sollte einer der drei qualifizierten Piloten nicht teilnehmen können, rückt der Wertung entsprechend 
der nächste Pilot an dessen Stelle. Ein Anspruch auf eine Teilnahme an einem späteren 
Bundesjugendvergleichsfliegen besteht nicht. 

Jury, WeBbewerbsleitung und sportlicher Leiter 
Die Jury wird aus den anwesenden Gassluglehrern gebildet. Sie kann bei Bedarf durch erfahrene 
Lizenzinhaber ergänzt werden. 

Die WeVbewerbsleitung, sowie die sportliche Leitung wird durch den Ausrichter gestellt. 
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HaHung 
Mit Abgabe der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er außer in den Fällen von Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit auf alle Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und dem 
Ausrichter sowie deren Organen und Erfüllungsgehilfen verzichtet. Dieser Verzicht gilt nicht soweit 
und in der Höhe, als ein Versicherer einen Anspruch anerkennt und begleicht. Der Teilnehmer erklärt 
ferner für sich und seine Begleiter, dass er die Ausschreibung, die AusführungsbesXmmungen, die 
Anweisungen der Ausrichter und Veranstalter und die Entscheidungen der Jury anerkennt. Soweit 
der Teilnehmer mit einem in fremdem Eigentum stehenden Flugzeug am WeVbewerb teilnimmt, 
erklärt der Eigentümer des Flugzeugs, dass er mit der Ha_ungsbeschränkung für Ansprüche wegen 
eines Schadens an seinem Flugzeug einverstanden ist. 

Konsequenzen bei Fehlverhalten 
Der Ausrichter hat das Hausrecht und jederzeit die Möglichkeit Teilnehmer, sowie deren Begleiter 
vom Flugbetrieb oder von der Veranstaltung auszuschließen und vom Veranstaltungsgelände zu 
verweisen. Gegen Lu_rechtliche BesXmmungen darf nicht verstoßen werden. 

Für Rückfragen 
Lu_sport-Verband Niedersachsen e.V. Sporsluggruppe Nordholz/Cuxhaven e.V. 
  
Hainhölzer Straße 5 
30159 Hannover 
www.lsvni.de 

Peter-Strasser-Platz 3 
27639 Wurster Nordseeküste 
www.sfg-nordholz.de 

Ansprechpartner: 
Jannes Wegener 
E-Mail: lu_sportjugend@lsvni.de 

Ansprechpartner: 
Tobias Petermann 
E-Mail:ljvf2026@sfg-nordholz.de 

 

 


